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Fernwärme in Zeiten des 
Energiewettbewerbs & Klimaschutzes
Aktuelle Rechtsfragen
Vortragsveranstaltung des Instituts für Berg- und Energierecht der 
Ruhr Universität Bochum am 30. November 2010

RA Adolf  Topp, Mag.rer.publ.
Stv. Geschäftsführer 
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» 1. Begriff der Fernwärme

Begriff der Fernwärme:

Fernwärme ist Wärme beliebiger Herkunft, die mit 
Hilfe eines Trägermediums gewerblich aufgrund eines 
Vertrages gegen Entgelt geliefert wird, ohne damit 
mietrechtliche Pflichten zu erfüllen.1

Grundlage: AVBFernwärmeV

Umfasst: - Fernwärme klassisch

- „Nahwärme“

- Wärmecontracting aus Anlagen beim Kunden
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» 2. Klimaschutz

Quelle: AGFW / Euroheat & Power/ BGW

Beheizung von Wohngebäuden mit Nah-/Fernwärme
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» 2. Klimaschutz

» KWK spart Primärenergie und damit CO2 ein.2

» Das gilt besonders für große Fernwärmesysteme.3

» 75 % des globalen Schadstoffausstoßes entstehen in den Städten (zumeist 
Großstädte bzw. Ballungsräume).3a

» Städte, die in den letzten 30 Jahren konsequent den Ausbau der Fernwärme aus 
Kraft-Wärme-Kopplung und das Verdrängen von fossil befeuerten Einzelheizungen 
(Öl, Gas, Kohle) aus dem Innenstadtbereich vorangetrieben haben, konnten ihre 
Luftschadstoffe um ein Vielfaches senken.3b

» Bereits heute kommen mehr als 84 % der Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung, 
der Brennstoff wird quasi „doppelt“ genutzt.

» Rund 56 Prozent der Raumwärme in Deutschlands Wohn- und 
Verwaltungsgebäuden sind für Fernwärmeanschluss geeignet.3c
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» 2. Klimaschutz
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» 2. Klimaschutz

Deshalb ist der KWK-Ausbau gewollt:

I. EU-KWK-Richtlinie4

EU-Gebäude-Richtlinie5

EU-Erneuerbaren-Richtlinie6

EU-Energiedienstleistungs-Richtlinie7

Europäische Energiestrategie 20208

II. IEKP9

Energiekonzept vom 28. September 201010

BMU-Leitstudie 200812

KWKModG: 25 % KWK-Strom12

EEWärmeG, §§ 7, 1613

EEG 2009, z.B. § 27 Abs. 414
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» 3. Anschluss- und Benutzungszwang

» Anschluss- und Benutzungszwang (ABZ)

Ein emotionales Thema!

Daher: Zuerst die Rechtstatsachen15

Geregelt nach GemO: 8,6 % des Absatzes

Dienstbarkeiten: 2,5 % des Absatzes

Verbrennungsverbote
zugunsten Fernwärme
neben Wärmepumpen,
EE: 1 % des Absatzes
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» 3. Anschluss- und Benutzungszwang

» Rechtsgrundlagen

GemO der Bundesländer
Voraussetzungen unterschiedlich:
- „Volksgesundheit“
- Schutz der natürlichen Grundlagen, Klima- und

Ressourcenschutz (BVerwG, Urteil vom 25.1.2006)16

§ 16 EEWärmeG
mit Grundgesetz vereinbar, da Gemeinden zusätzliche
Befugnisse erhalten17
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» 3. Anschluss- und Benutzungszwang

» Ziele und Rechtsfolgen

- Energiepolitisches Instrument der Gemeinde

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Klima- und 
Ressourcenschutz, PE-Einsparung

- Keine eigenen Rechte der FVU

- Einführung im Ermessen der Gemeinde
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» 3. Anschluss- und Benutzungszwang

» Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

- Erreichung des Satzungszweckes
- Energiepolitische Grundsatzentscheidung der 
demokratischen Bürgervertretung

- Parallelwertung §§ 7, 8 EEWärmeG
- Gleichwertigkeit Wärme aus hocheffizienter KWK und EE
- Energiehierarchie

» Maßgeblicher Einfluss der Gemeinde

- Durch Verträge absichern (AGFW-Musterlösung)
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» 3. Anschluss- und Benutzungszwang

» Ausnahmen

Ausnahmen sind nur eingeschränkt zuzulassen.

- § 3 Satz 3 AVBFernwärmeV ist nicht analog 
anzuwenden.18

- Nach Art. 28 GG entscheidet die Gemeinde, nicht der
Einzelne.
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» 4. Preisrecht

» Keine Geltung des EnWG für Fernwärme

- EnWG gilt nur für leitungsgebundene Versorgung mit 
Elektrizität und Gas (§ 1 Abs. 1 EnWG)

- keine analoge Anwendung auf Fernwärme:

„Der grundsätzliche Anwendungsbereich des EnWG
wird beibehalten. Eine Ausdehnung auf andere 
Energieträger als Elektrizität und Gas - insbesondere 
Fernwärme - ist nicht vorgesehen.“19
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» 4. Preisrecht

» Kontrolle nach § 315 BGB

§ 315 BGB gilt bei Einräumung eines Leistungs-
bestimmungsrechtes.

Bei automatischer Preisänderungsklausel nach 
§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV findet

a) keine direkte Anwendung statt und

b) keine analoge Anwendung, da eine Gesetzeslücke
fehlt.20
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» Kontrolle nach AVBFernwärmeV und anderen
Normen

PAngV21

Kontrolle § 27 AGBG i. V. m. § 24 Abs. 4 
AVBFernwärmeV; durch Art. 243 EGBGB
bestätigt.22

Preisklauselgesetz (PrKG)23

§ 1 Abs. 3 PrKG: Keine Anwendung auf Fernwärme

EDL-GEG (in Kraft seit 12. November 2010)24

Änderungen der AVBFernwärmeV; § 24 Abs. 3
ist jetzt Abs. 4.

» 4. Preisrecht



AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. Seite 16

» 4. Preisrecht

» Die AVBFernwärmeV25

Grundsatz

- AVBFernwärmeV gilt praktisch für jeden Kunden, sofern
Vertragsbedingungen vorformuliert sind (Bsp. Textbausteine)

Ausnahme

- AVBFernwärmeV gilt nicht für Industriekunden (§ 1 Abs. 2)

Vertragsinhalt

§§ 2 bis 34 AVBFernwärmeV sind Vertragsinhalt (§ 1 Abs. 1 S. 3)
Keine Kostenumlage, sondern Marktpreis.
Kosten (z. B. Netzverluste) zahlt das FVU.
Vorleistungspflicht des Kunden (§ 30) ähnlich wie 
§ 17 GasGVV25a.
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» 4. Preisrecht

» Prüfungsmaßstab abschließend

- keine zusätzliche Prüfung nach §§ 305 ff. BGB
(BGH, Urteil vom 28. Januar 1987, VIII ZR 37/86, Rn. 10 und
1926; BGH, Urteil vom 11. Oktober 2006, VIII ZR 270/0527)
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» 4. Preisrecht

Maßgeblicher Gesetzestext
Die Klausel „darf nur so ausgestaltet sein, dass sie … die 
Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der 
Fernwärme durch das Unternehmen als auch die gewerblichen 
Verhältnisse auf dem Wärmemarkt angemessen berücksichtigt.“

Preisänderungsklauseln nach § 24 Abs. 4
AVBFernwärmeV sind Kombination aus
Kostenelemente- und Spannungsklausel28

Maßgebliche Vorgaben

a) Kostenentwicklung des Unternehmens
- Erzeugungskosten
- Verteilungskosten

b) Wärmemarkt
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» 4. Preisrecht

Gesetzgeberische Wertentscheidungen
Die Vorschrift trägt „dem Umstand Rechnung, dass sich die 
Fernwärmepreisgestaltung nicht losgelöst von den 
Preisverhältnissen am Wärmemarkt vollziehen kann.“29

„Diese Klauseln beziehen somit Kostenveränderungen auch von 
Konkurrenzenergieträgern ein, d. h. solche Energieträger, die das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen bei der Erzeugung der Fernwärme 
selbst nicht einsetzt, auf die aber Wettbewerber des Fernwärme-
versorgungsunternehmens auf dem Wärmemarkt zurückgreifen.“30

Hintergründe
- Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber reinen
Kostenentwicklungen31

- andernfalls keine Anreize zur Kostenersparnis
- Margenveränderungen gesetzlich angelegt32

- Gewinnschmälerung des ineffizienten Versorgers
- Gewinnsteigerung des effizienten Versorgers
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» 4. Preisrecht

Repräsentation der Verhältnisse des 
Wärmemarkts
- Ölpreis dominiert Preise am Wärmemarkt

- maßgeblicher Anteil des Heizöls am Wärmemarkt (1/3)
- Ölpreisbindung des Marktführers Erdgas 
- Phänomen der Ölpreisbindung auch bei regenerativen
Energieträgern (Holzpellets)

- Phänomen des Fuel Switch in USA auch ohne Ölpreisbindung33

(gleichgerichtete Entwicklung von Öl- und Erdgaspreisen)

generelle Zulässigkeit der Verwendung des Ölpreises zur 
Repräsentation des Wärmemarkts

Von Kunden oft vorgezogen: Zentralheizungsindex u. a.
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These:
1. Die AVBFernwärmeV ist Teil des Rechts der Allgemeinen

Geschäftsbedingungen.
2. § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV ist lex specialis zu § 307 BGB.

3. Automatische Preisänderungsklauseln sind hinzunehmen.

4. Keine Übertragung der Gas-Rechtsprechung auf Wärme.

5. Die Verordnung stellt eine moderne Lösung dar.

» 4. Preisrecht 
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» 5. Preiskontrolle durch Kartellrecht

Marktabgrenzung

1. Bei rechtlich verankertem Zwang:
a) Anschluss- und Benutzungszwang: Markt

ist Gebiet des Anschluss- und Benutzungs-
zwangs

b) Verbrennungsverbote im Bebauungsplan
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauBG: Zweifelhaft

c) Benutzungspflicht durch Dienstbarkeit:
vgl. „Börnsen-Entscheidung“ des BGH34

2. Rechtsprechung lehnt einheitlichen 
Wärmemarkt ab; 

Produktmarkt Fernwärme35
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» 5. Preiskontrolle durch Kartellrecht

Relevanter Markt I:
Differenzierte Betrachtung

Phase der Investitionsentscheidung:
Ohne Rechtspflicht zur Wärmenutzung: 
Allgemeiner Wärmemarkt, da Wahlfreiheit 
zwischen Gas, Mineralöl, Solarenergie, 
Geothermie, Erd- und Luftwärmepumpen, 
Pellets und einem Null-Energie-Haus 
besteht.
Marktanteil Fernwärme: höchstens 14 %
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» 5. Preiskontrolle durch Kartellrecht

Relevanter Markt II 

Nach Abschluss des Fernwärmevertrages:
Die Rechtsprechung hatte diesen Fall noch nicht 
zu entscheiden,
- Lediglich Nebenbemerkung in der  „Börnsen-

Entscheidung“36

- Auffassung des VIII. Zivilsenats37

- BGH-Entscheidung Stadtwerke Uelzen wg. Gas:
kein allgemeiner Wärmemarkt wegen Höhe der 
Umstellungskosten38



AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. Seite 25

» 5. Preiskontrolle durch Kartellrecht

Der Fernwärmekunde kann leicht wechseln, weil 
ihm Wärme-Contractoren die Investitionskosten 
abnehmen.39
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» 5. Preiskontrolle durch Kartellrecht

Kausalität marktbeherrschende Stellung und 
überhöhter Preis

- Missbrauchskontrolle nur, wenn überhöhte 
Preise auf marktbeherrschende Stellung
zurückgehen

- Im Wettbewerb freiwillig akzeptierte Preise nicht
zu kritisieren

- Im Wettbewerb akzeptierte Preisänderungs-
klauseln nicht überprüfbar

- Wirkung automatischer Preisanpassungs-
klauseln wie § 315 BGB (BGH-Entscheidung vom
11.10.2006)
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» 5. Preiskontrolle durch Kartellrecht

Ergänzung der Kontrolle

Berücksichtigung des allgemeinen Wärmemarktes 
gemäß § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV
Die Verhältnisse auf dem Wärmemarkt sind 
automatisch Bestandteil der Preisbildung.40

Schutz des Kunden und des FVU vor einseitiger 
Betrachtung
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» 6. Primärenergieeinsparung der EnEV

Amtliche Begründung EnEV 200241

- Eine Weichenstellung ist die Umstellung vom 
Jahres-Heizwärmebedaf auf den Jahres-
Primärenergiebedarf.

- Die Orientierung am Primärenergiebedarf des 
Gebäudes ist geboten.

- Würde sich die Verordnung an dem 
Endenergiebedarf orientieren, hätte dies eine 
nicht begründbare Besserstellung von 
Anlagensystemen mit einem sehr hohen 
Primärenergiebedarf zur Folge.
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» 6. Primärenergieeinsparung der EnEV

- Der Gesetzgeber will den Wettbewerb und die 
beste und preiswerteste Technik.

- Der Hauseigentümer entscheidet.

- Spart er Geld ein, kann er noch mehr in den
Umweltschutz investieren.

- Das geschieht oft bei Fernwärme-Kunden.
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» 6. Primärenergieeinsparung der EnEV

Primärenergiebedarf für Wohngebäude

- Für Wohngebäude über Anlagensystem, 
§§ 1 Abs. 1 und 3 i. V. m. Anl. 1 Nr. 2.1.1.
(Strombezug PEF 2,6)

- Anlagensysteme außerhalb Wohngebäude nicht erfasst
(§ 1 Abs. 2 S. 2 EnEV)

Regeln der Technik
DIN-Vornormen mit Widersprüchen, Regelungslücken 
und Fortschreibungsbedarf42
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» 6. Primärenergieeinsparung der EnEV

Der Verordnungsgeber erwartet von den betroffenen Kreisen 
eine ergänzende Lösung. Der Verband hat daher unter 
Beteiligung des BBR, BMU, der KfW und der interessierten 
Fachöffentlichkeit eine technische Regel erarbeitet, die als 
Anwendungs- und Auslegungshilfe zu den DIN-Vornormen 
dient.43 PEF-Gutachter kann jede sachkundige Person innerhalb 
und außerhalb des AGFW werden.44

Ergebnis u. a.: Von KWK verdrängter Kondensationsstrom:
PEF 3,0

Pauschalwerte für die Müllverbrennung, falls 
keine spezifischen Verbrauchsdaten vorliegen:
ohne KWK 0,13
mit KWK 0,0

Pauschalwert für Industrieabwärme, falls 
keine spezifischen Verbrauchsdaten vorliegen:
PEF 0,4
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»

Vielen Dank.
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